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Text 

  § 21k. Die AMA hat den Milcherzeugern gemäß § 21j Abs. 1 Z 1 nach Prüfung der vom Mitgliedstaat 
Deutschland zur Verfügung gestellten Daten die Referenzmengen in Höhe der aus deutschen 
Referenzmengenbeständen zum 1. April 2004 zustehenden Referenzmengen sowie deren repräsentativen 
Fettgehalt mit Wirksamkeitsbeginn 1. April 2004 zuzuteilen und dies den Milcherzeugern mitzuteilen. 


